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bislang nicht aufgegebenen Recht sprechung des BGH 
(BGH NJW 1955, 100 ff .) als unsicher zu bezeichnen. Je 
klarer das maßgebliche Interesse des Erb lassers im Wort-
laut der Verfügung selbst herausgearbeitet wird (Erhal-
tung der derzeitigen Nutzung als Kunstgalerie) und je 
bestimmter die Leitlinien sind, die dem Testamentsvoll-
strecker für seine Zustimmung gegeben werden, umso 
eher wird man die Gültigkeit des so ausgestalteten Ver-
mächtnisses bejahen können. Nach dem Grundsatz des 
sichersten Weges (vgl. Winkler, BeurkG, 19. Aufl . 2019, 
§ 17 Rn. 210 m. w. N.) müsste aber nach unserer Ein-
schätzung nach wie vor dazu geraten werden, die Erblas-
seranordnung für den Testamentsvollstrecker so genau 
zu formulieren, dass bei dem Anfall des Vermächtnisses 
keine Ermessensausübung des Testamentsvollstreckers 
mehr mitbestimmend ist. 

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

GmbHG § 15; BGB §§ 1273, 1274, 1204 Abs. 2, 1209
Verpfändung eines Geschäftsanteils; Future-Pled-
gee-Klausel; Handeln eines falsus procurator für 
Pfandgläubiger; Verpfändung künftiger Forderun-
gen; nicht bestimmter Pfandgläubiger im Zeitpunkt 
der Verpfändung; Gleichrangigkeit von Verpfän-
dungen
Abruf-Nr.: 172126

UmwStG § 20  
Erweitertes Anwachsungsmodell; Voraussetzungen 
für die Buchwertfortführung; steuerlicher Über-
tragungsstichtag
Abruf-Nr.: 172121

Rechtsprechung
BGB §§ 1018, 1090; GBO § 53
(Un-)Zulässiger Inhalt einer Dienstbarkeit

Eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit, die die 
Beschränkgung enthält, dass das auf einem Grund-
stück errichtete Wohngebäude nur zu Wohnzwecken 
für einen bestimmten Personenkreis genutzt werden 
darf, ist unzulässig (Leitsatz der DNotI-Redaktion).

OLG München, Beschl. v. 15.7.2019 – 34 Wx 264/17

Problem
Im Grundbuch war eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit zugunsten des Freistaat Bayern mit fol-
gendem Inhalt eingetragen:

„1.) soweit und solange auf dem landwirtschaftlichen An-
wesen ein oder mehrere Austrägler leben, ist das vorge-
nannte Wohngebäude ausschließlich zu Wohnzwecken für 
diese Austrägler zu benutzen. Jede andere Benutzung ist 
zu unterlassen.
2.) Sofern auf dem landwirtschaftlichen Anwesen … keine 
Austrägler leben, darf das Gebäude auch dem Eigentümer 
des landwirtschaftlichen Anwesens, seinen auf dem Hof 
lebenden Familienangehörigen oder auf dem Anwesen be-
schäftigten landwirtschaftlichen Arbeitern zu Wohnzwe-
cken dienen. Andere als die vorgenannten Personen dürfen 
das Wohngebäude nicht bewohnen.“

Das Grundbuchamt hatte in einem vom Eigentümer 
„angeregten“ Amtslöschungsverfahren darüber zu ent-
scheiden, ob eine Dienstbarkeit dieses Inhaltes zulässig 
ist. Das Grundbuchamt lehnte den Antrag auf Amts-
löschung ab. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte 
Erfolg. 

Entscheidung
Nach Auff assung des OLG München ist die Dienstbar-
keit ihrem Inhalt nach unzulässig. Die erlaubte Hand-
lung (Bewohnen durch Austrägler etc.) unterscheide 
sich in tatsächlicher Hinsicht nicht von der verbotenen 
Handlung (Bewohnung durch andere Personen). Esfeh-
le an der erforderlichen Verschiedenheit in der tatsäch-
lichen Nutzung. In der Dienstbarkeit könne auch kein 
zulässiges Wohnungsbelegungs- bzw. besetzungsrecht 
gesehen werden. Inhalt solcher Dienstbarkeiten sei typi-
scherweise, dass der Inhaber der Dienstbarkeit bestim-
men dürfe, wer auf dem belasteten Grundstück wohnen 
darf. Eine Beschränkung anhand abstrakter Kriterien 
unmittelbar in der Dienstbarkeit sei nicht zulässig. 

Praxishinweis
In der Entscheidung manifestiert sich die Inkonsequenz 
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der Rechtsprechung zu zulässigen Wohnungsbeset-
zungsrechten einerseits und zu unzulässigen Beschrän-
kungen der Wohnnutzung durch bestimmte Personen 
als unmittelbarer Inhalt der Dienstbarkeit andererseits 
(vgl. hierzu ausführlich Bauer/Schaub/Bayer/Lieder, 
GBO, 4. Aufl age 2018, Allgemeiner Teil C, Rn. 296). 
Diese Diff erenzierung lässt sich nicht aus dem Gesetz 
ableiten, sondern allenfalls aus der gewohnheitsrecht-
lichen Anerkennung der Wohnungsbesetzungsrechte. 
Solange eine höchstrichterliche Vereinheitlichung der 
Rechtsprechung aussteht, kann rechtssicher nur auf 
Wohnungsbesetzungsrechte zur Erreichung des Gestal-
tungsziels zurückgegriff en werden.

Hilfreiche Musterformulierungen fi nden sich u.a. bei 
Kersten/Bühling/Basty, Formularbuch der Freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit, 26. Aufl . 2019, § 64 Rn. 28M und 
Beck’sches Notarhandbuch/Everts, 7. Aufl . 2019, § 7 
Rn. 46. 

Literaturhinweise
P. Limmer (Hrsg.), Handbuch der Unternehmens-
umwandlung, 6. Aufl . 2019, Carl Heymanns Verlag, 
Köln, 1748 Seiten, 189.- €

Das von Limmer herausgebene Handbuch der Unter-
nehmensumwandlung gehört zu den wichtigsten Bü-
chern der gesellschaftsrechtlichen Gestaltungsliteratur. 
Es gibt kein vergleichbares Werk auf dem Markt, das 
wissenschaftliche Tiefgründigkeit mit praxisnahen 
Formulierungsvorschlägen verbindet. Die Neuaufl age 
ist um mehr als 400 Seiten gewachsen. Vertieft wurde 
insbesondere Teil 6 zu den grenzüberschreitenden Um-
wandlungen, der von Limmer und Knaier bearbeitet 
wird. Die Bearbeitung geht nicht nur auf die Polbud-
Entscheidung des EuGH, sondern auch auf die Brexit-
Problematik umfassend ein. Besonders hervorzuheben 
ist, dass dieser Teil durch ein Kapitel mit Mustern ab-
gerundet wird. Auch in den klassischen Th emenfeldern 
des Umwandlungsrechts bleibt das Handbuch aktuell. 
Berücksichtigt wurde z. B. die Rechtsprechung des BAG 
(NJW 2018, 885) zum Verhältnis von § 613a BGB und 
Spaltung (vgl. Teil 3 Kap. 1 Rn. 55, 118). 

Auch die Neuaufl age des Handbuchs kann für sich 
in Anspruch nehmen, allerhöchsten Qualitätsmaßstä-
ben zu genügen. Notare werden sich glücklich schät-
zen, das Buch greiff bereit bei sich im Regal stehen zu 
haben. Ohne das Werk würde eine große Lücke 
in der Gestaltungsliteratur bestehen – ad multos 
editiones!

Notar Dr. Johannes Weber

C. v. Bar/P. Mankowski, Internationales Privatrecht, 
Band II – Besonderer Teil, 2. Aufl . 2019, C. H. Beck 
Verlag, München, 1099 Seiten, 159.- €

Mehr al s ein Vierteljahrhundert nach der Erstaufl age 
des in der grünen Reihe der großen Lehrbücher im Ver-
lag C. H. Beck erschienenen Fundamentalwerks zum 
Besonderen Teil des IPR liegt nunmehr dessen zweite 
Aufl age vor. Die Neuaufl age stammt aus der Feder von 
Peter Mankowski, der wie kaum ein zweiter Wissen-
schaftler in Deutschland unermüdlich auf sämtlichen 
Teilgebieten des IPR forscht und für eine umfassende 
Darstellung der Materie geradezu prädestiniert ist. Das 
Buch schlägt den Bogen vom Internationalen Vertrags-
recht, über das IPR der außervertraglichen Schuldve-
hältnisse, das Internationale Sachenrecht, das Interna-
tionale Familien- und Erbrecht, das Recht der natürli-
chen Person, bis hin zum Internationalen Gesellschafts-
recht. 

In nahezu allen diesen Teilgebieten ist in den vergan-
genen 25 Jahren kein Stein auf dem anderen geblieben. 
Grund hierfür ist vor allem die weitgehende Europäi-
sierung. Das Lehrbuch von Mankowski kann für sich in 
Anspruch nehmen, eine der wenigen Gesamtdarstellun-
gen zum Europäischen IPR zu bieten – der Allgemeine 
Teil des IPR spielt zumindest in der Rechtspraxis eine 
nur untergeordnete Rolle. 

Aus notarieller Sicht sind vor allem die Kapitel zum 
Internationalen Güter- und Erbrecht von großem In-
teresse. Das Kapitel zum Internationalen Güterrecht 
bietet eine ausführliche Darstellung der Europäischen 
Ehegüterrechtsverordnung (§ 4 Rn. 179 ff .). Insbeson-
dere die Ausführungen zur objektiven Anknüpfung des 
Güterstatuts gehen auf viele Einzelprobleme ein, so etwa 
zur Frage der Begründung des ersten gemeinsamen ge-
wöhnlichen Aufenthalts nach der Eheschließung (§ 4 
Rn. 282–319). Mit großem Gewinn liest man außer-
dem die fundierten Ausführungen zum unionsrechtli-
chen Anerkennungsprinzip (§ 4 Rn. 1144 ff .). Der Ab-
schnitt zur Europäischen Erbrechtsverordnung bietet 
weit mehr als nur die Wiedergabe von Altbekanntem, 
sondern eine tiefgehende wie systematische Darstellung 
von mitunter nur wenig diskutierten Fragen, so etwa zur 
Bestimmung der Reichweite des Erbstatuts bei Schen-
kungen auf den Todesfall (§ 5 Rn. 30 ff .). Mit Blick 
auf den Widerruf des Testaments (Art. 24 Abs. 3 
EuErbVO) vertritt Mankowski, dass sich der Widerruf 
nach dem Recht richtet, das im Zeitpunkt des Wider-
rufs auf die Verfügung von Todes wegen anzuwenden 
gewesen wäre (§ 5 Rn. 425). Zu Problemen könnte 
dies dann führen, wenn man entgegen der Auff as-
sung von Mankowski das gemeinschaftliche Testament 
nicht der Kollisionsnorm für Erbverträge unterstellen 


